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Die niedersächsische Prüfung der Webseiten von 5 Medienunter-

nehmen in Bezug auf den Einsatz von Cookies und das Nutzertra-

cking zu Werbezwecken ist abgeschlossen. Diese Prüfung war Teil 

einer bundesweiten Prüfung, in deren Rahmen in 11 Bundeslän-

dern insgesamt 49 Webangebote untersucht wurden. Die Websei-

ten mussten aufgrund verschiedenster datenschutzrechtlicher Män-

gel nachgebessert werden. Eine augenfällige Entwicklung in die-

sem Zusammenhang ist die Einführung sog. Pur Abo Modelle auf 

vielen Webangeboten.  

Zu Beginn der niedersächsischen Prüfung waren auf den Websei-

ten der geprüften Medienunternehmen eine sehr hohe Anzahl von 

bis zu 760 Cookies und Drittdiensten eingebunden. Diese dienten 

mehrheitlich dem Tracking der Nutzer und der Ausspielung von 

personalisierter Werbung auf Basis der in Echtzeit stattfindenden 

Auktionierung von Werbeplätzen (Real Time Bidding). Alle fünf in 

Niedersachsen geprüften Webseiten entsprachen nicht den rechtli-

chen Anforderungen für den Einsatz von Cookies und anderen Tra-

ckingtechniken, s. die Pressemeldung vom 30.6.2021. Auf den 
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Prüfung von Medienwebseiten in Niedersachsen abgeschlos-

sen 

 

„PUR-Abo-Modelle“ sind unter Berücksichtigung der 

datenschutzrechtlichen Anforderungen grundsätzlich 

zulässig. 

http://www.lfd.niedersachsen.de/


 

 Kontakt: 

Die Landesbeauftragte für den  

Datenschutz Niedersachsen 

Pressestelle 

Tel.:    0511 120-4523 

 

 

Internet: www.lfd.niedersachsen.de 

E-Mail: pressestelle@lfd.niedersachsen.de 

Postanschrift:  

Prinzenstr. 5, 30159 Hannover 

  

  

 

2 

Webseiten fanden sich Einwilligungsbanner über die keine wirksa-

men datenschutzrechtlichen Einwilligungen der Nutzer eingeholt 

worden waren. Die Einwilligungsbanner waren u.a. irreführend in 

ihrer Gestaltung (sog. dark patterns), so dass Einwilligungen nicht 

freiwillig erteilt wurden, und die Informationen völlig unzureichend 

oder zu wenig differenziert. Über die datenschutzrechtlichen Defi-

zite wurden die Medienunternehmen in umfassenden Auswer-

tungsschreiben informiert und es wurde ihnen die Gelegenheit ge-

geben, zu geplanten aufsichtsbehördlichen Maßnahmen Stellung 

zu nehmen. 

Vor Abschluss der Prüfung kamen zwei wesentliche Entwicklungen 

zum Tragen. Erstens trat am 1.12.2021 das Telekommunikation-

Telemedien-Datenschutzgesetzes (TTDSG) in Kraft. Der neue § 25 

TTDSG musste in die rechtliche Prüfung einbezogen werden. Kon-

krete rechtliche Bewertungsmaßstäbe wurden zuvor in der neuen 

Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien 2021 der DSK fest-

gelegt. Zweitens begannen die Medienunternehmen sukzessive in 

ihre Einwilligungsbanner sog. „Pur-Abo-Modelle“ zu integrieren. Bei 

einem Pur-Abo-Modell werden den Nutzern einer Webseite über 

den Einwilligungsbanner grundsätzlich zwei Wahlmöglichkeiten ge-

geben, um die Inhalte lesen zu können. Entweder schließen sie ein 

Pur-Abonnement ab, um die Webseite ohne Nutzertracking, indivi-

duelle Profilbildung und personalisierte Werbung nutzen zu kön-

nen, oder sie willigen ohne Pur-Abonnement in diese Vorgänge 

ein. Im Rahmen der koordinierten Medienprüfung erfolgte eine um-

fassende rechtliche Bewertung von Pur-Abo-Modellen, die in einem 

entsprechenden Beschluss der Datenschutzkonferenz veröffent-

licht worden sind. 

Die Medienunternehmen haben die Forderungen in Bezug auf die 

datenschutzkonforme Ausgestaltung der Einwilligungsbanner ein-

schließlich des integrierten Pur-Abo-Modells anerkannt und weitge-

hend umgesetzt. Auf noch verbleibende datenschutzrechtliche De-

fizite wurden die Medienunternehmen in umfassenden Abschluss-

schreiben verbunden mit dem Vorbehalt einer erneuten Überprü-

fung hingewiesen.  

Der länderübergreifende, koordinierte Ansatz dieser Prüfung hat 

sich bewährt, denn eine einheitliche und abgestimmte Bewertung 

der Webseiten der Medienbranche, der vor allem gesellschaftlich 

ein hohes Gewicht zukommt, war hier geboten. Die Prüfung hat 

uns allerdings auch deutlich vor Augen geführt, wie schnelllebig 

http://www.lfd.niedersachsen.de/
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das Web ist. Bereits unmittelbar nach dem Abschluss der Medien-

prüfung wurden bereits erneute Veränderungen der Webseiten 

festgestellt. Damit die mit der Medienprüfung erreichten Verbesse-

rungen der Datenschutzkonformität nachhaltig wirken, ist beabsich-

tigt, in absehbarer Zeit von dem Vorbehalt Gebrauch zu machen. 

eine Nachprüfung vorzunehmen. 

 

Weiterführende Informationen 

Abschlussbericht der Medienprüfung 

Fragebogen zur Medienprüfung 

Koordinierte Prüfung:Tabellen mit Beispielen 

Bewertungskriterien Medienprüfung 

http://www.lfd.niedersachsen.de/
https://lfd.niedersachsen.de/download/196765
https://lfd.niedersachsen.de/download/196766
https://lfd.niedersachsen.de/download/196767
https://lfd.niedersachsen.de/download/196768

